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49/08 Amtshilfe, Zustellung von Schriftstücken 

Text 

Artikel 6 

Die Zentrale Behörde des ersuchten Staates oder jede von diesem hierzu bestimmte Behörde stellt ein 
Zustellungszeugnis aus, das dem diesem Übereinkommen als Anlage beigefügten Muster entspricht. 

Das Zeugnis enthält die Angaben über die Erledigung des Ersuchens; in ihm sind Form, Ort und Zeit der 
Erledigung sowie die Person anzugeben, der das Schriftstück übergeben worden ist. Gegebenenfalls sind 
die Umstände anzuführen, welche die Erledigung verhindert haben. 

Die ersuchende Stelle kann verlangen, dass ein nicht durch die Zentrale Behörde oder durch eine 
gerichtliche Behörde ausgestelltes Zeugnis mit einem Sichtvermerk einer dieser Behörden versehen wird. 

Das Zeugnis wird der ersuchenden Stelle unmittelbar zugesandt. 
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